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Bekleidungsbeihilfeleistungen

Änderungen ab 01.07.2019

Bekleidungsbeihilfeleistungen 
Informationen für die oberfränk. stationären Behinderten- 
einrichtungen für erwachsene Leistungsberechtigte

Aufgrund der in den vergangenen Jahren gestiegenen Lebenshaltungskosten und unter Berücksichtigung des regionalen 

oberfränkischen Verbraucherpreisindex wurden die zu gewährenden Bekleidungsbeihilfen neu ermittelt und festgelegt.

Dies hat zur Folge, dass sich die Bekleidungspauschale für die Zeit ab 01.07.2019

 Q von bisher 22,00 € auf 27,00 € 

erhöht.

Hinweis:

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben durch das Bundesteilhabegesetz ergeben sich zum 01.01.2020 Änderungen bei der 

Leistungsgewährung für erwachsene Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen. Wir haben daher alle betroffenen 

Leistungsberechtigten, bzw. Betreuungspersonen über die ab 01.01.2020 anstehenden Änderungen der sie betreffenden 

Leistungsgewährung mit einem Infoschreiben verständigt.

Formblätter

Wir bitten Sie, uns die jeweiligen Informationen und Mitteilungen unter Verwendung der aktuellen Formulare  

„Bedarfsmitteilungen“, „Platzfreihaltetage“ und „Sterbemitteilung“ zukommen zu lassen.

Die Vordrucke sind auch auf unserer Homepage (Soziales/Formulare und Merkblätter/Hilfen im Alter und zur Pflege)  

eingestellt: https://www.bezirk-oberfranken.de/formulare

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Trautmann-Janvosky

Leiterin der Sozialverwaltung

https://www.bezirk-oberfranken.de/formulare
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